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 Wissenswertes 

Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr in Kraft –  

Ein Gastbeitrag aus dem cosinex Blog 

Das Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr wurde am 13. Februar 

2026 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am darauffolgenden Tag in Kraft. Zeitgleich trat das 

bisherige Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz vom 11. Juli 2022 (BGBl. I S. 1078) außer 

Kraft. 

 

Das Gesetz wurde am 15. Januar in dritter Lesung vom Bundestag und am 30. Januar vom Bundesrat 

beraten. Dem Bundestag lag ein Änderungsantrag von CDU/CSU und SPD vor, der vorsieht, Eingriffs-

rechte in Umwelt- und Flächennutzung wie den Ausbau der Windenergie nahe Luftverteidigungsradaren 

zu entschärfen. So sollen beispielsweise die Folgen des Gesetzes auf den Ausbau von Windenergie-

anlagen geprüft werden. An dieser Frage hatte sich zuvor Streit zwischen den Koalitionspartnern 

entzündet. Der Antrag sowie das Beschlussprotokoll sind hier zu finden. 

 

Der Gesetzentwurf basierte auf den bereits im Juni 2025 bekannt gewordenen Eckpunkten und soll von 

einer Novellierung der Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit (VSVgV) im 

Rahmen des Vergabebeschleunigungsgesetzes flankiert werden. 

 

I. Wertgrenzenerhöhungen seit 1. August 2025 

Mit dem Kabinettsbeschluss bereits wirksam sind abweichende Verwaltungsvorschriften für die Vergabe 

öffentlicher Aufträge zur Deckung der Bedarfe der Bundeswehr. Sie sehen Erleichterungen für die 

Vergabe öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge für Beschaffungen für die Bundeswehr in 

Abweichung von den Verwaltungsvorschriften zu § 55 Bundeshaushaltsordnung (BHO) durch Erhöhung 

der Auftragswertgrenzen vor. 

 

Demnach können Direktaufträge zur Deckung der Bedarfe der Bundeswehr bis zu einem Auftragswert, 

der ohne Umsatzsteuer die in § 106 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

genannten Schwellenwerte nicht erreicht, mithin die geltenden EU-Schwellenwerte, vergeben werden. 

Derzeit sind dies 443.000 Euro. Die übrigen Voraussetzungen nach § 14 UVgO bleiben unberührt. 

 

Für Bauaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte können Direktaufträge zur Deckung der Bedarfe der 

Bundeswehr bis zu einem Auftragswert von 1. Million Euro ohne Umsatzsteuer vergeben werden. 

Die erhöhten Wertgrenzen gelten für 

− das Bundesministerium der Verteidigung und die Behörden in seinem Geschäftsbereich, 
− die Einrichtungen der Länder, denen nach § 5 b des Finanzverwaltungsgesetzes die Erledigung von 

Bauaufgaben im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung übertragen wurde, 
− das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung sowie 
− für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. 

Die Grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Gleichbehandlung sowie der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit bleiben unberührt. Die Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 

Bundesverwaltung ist zu beachten. Bei eindeutigem grenzüberschreitendem Interesse an einem öffent-

lichen Auftrag sind die Grundregeln und allgemeinen Grundsätze des Vertrages über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union zu beachten. 

 

Die Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2025 in Kraft. Sie treten mit Ablauf des 31. Dezember 

2035 außer Kraft. 

 

  

https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-beschleunigten-planung-und-beschaffung-f%C3%BCr-die-bundeswehr/324833
https://blog.cosinex.de/2025/06/18/bundeswehr-beschaffung-gesetz-soll-bis-2035-verlaengert-und-erweitert-werden/
https://blog.cosinex.de/normen/gwb/106-schwellenwerte/
https://blog.cosinex.de/2023/11/16/eu-schwellenwerte-vergabe-2025/
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II. Laufzeitverlängerung, Ausweitung des Anwendungsbereichs 

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD sieht mit dem Entwurf eine Ausweitung des bisherigen 

Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes vor. Das neue Gesetz soll bis zum 31. Dezember 

2035 anstatt bis Ende 2026 gelten. Lediglich die Regelungen zur Losvergabe sind bis Ende 2030 

befristet, um deren Auswirkungen auf den Mittelstand zu evaluieren. 

 

Der Anwendungsbereich wird erweitert: Künftig fallen alle „Aufträge zur Deckung der Bedarfe der 

Bundeswehr“ unter die beschleunigten Verfahren. Dies umfasst zivile Beschaffungen wie Sanitäts-

material, medizinische Geräte, Verbandsmaterial und Medikamente. Ebenso fallen alle Baumaßnahmen 

und Planungsleistungen für die Bundeswehr unter das Gesetz, unabhängig davon, ob sie verteidigungs- 

oder sicherheitsspezifisch sind. 

 

Der persönliche Anwendungsbereich erfasst neben dem Bundesministerium der Verteidigung und 

seinen Behörden auch Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes, die Landesbau-

verwaltungen bei übertragenen Bundeswehraufgaben sowie das Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Zusätzlich können deutsche Auftrag-

geber auch Bedarfe der Streitkräfte anderer EU-Mitgliedstaaten und EWR-Vertragsparteien unter den 

erleichterten Bedingungen beschaffen. 

 

III. Aussetzung der Losvergabe und veränderte Rechtsmittel 

Der Referentenentwurf bestätigt die vollständige Aussetzung der Verpflichtung zur Losvergabe bis Ende 

2030. Sie betrifft sowohl Aufträge oberhalb als auch unterhalb der EU-Schwellenwerte. Die Begründung 

verweist auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage und eine veränderte Rolle Deutschlands, die eine 

deutliche Stärkung der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung erfordere. Zeitliche Risiken 

müssten auf ein Minimum reduziert werden, da auch flexibilisierte Losvergabe-Vorgaben Gegenstand 

zeitkritischer Nachprüfungsverfahren sein könnten. 

 

Parallel werden die Nachprüfungsverfahren beschleunigt. Die Vergabekammer des Bundes wird für alle 

Vergabeverfahren im Anwendungsbereich allein zuständig, was eine einheitliche Rechtsauslegung 

gewährleisten soll. Die aufschiebende Wirkung bei sofortigen Beschwerden entfällt, wenn der 

Antragsteller bereits vor der Vergabekammer unterlegen ist. 

 

IV. Ausschluss von Drittstaaten-Unternehmen möglich 

Der Entwurf ermöglicht weitreichende Beschränkungen für Unternehmen aus Drittstaaten. Auftraggeber 

können die Teilnahme an Vergabeverfahren jederzeit auf Bewerber oder Bieter beschränken, die in 

einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind. Wirtschaftsteilnehmer aus Drittstaaten verlieren zudem ihre 

Antragsbefugnis in Nachprüfungsverfahren, wie zuvor schon vom EuGH entschieden (Urteil vom 

22.10.2024 – C-652/22 „Kolin”). 

 

Zusätzlich können Auftraggeber einen bestimmten wertmäßigen Anteil der gelieferten Waren oder 

erbrachten Dienstleistungen aus EU-Mitgliedstaaten vorschreiben. Dies soll verhindern, dass die 

bieterbezogene EU-Präferenz durch europäische Tochtergesellschaften von Drittstaatsunternehmen 

oder durch Waren aus Drittländern umgangen wird. Auch bei Unterauftragnehmern können 

entsprechende Beschränkungen vorgesehen werden. 

 

Ausnahmen gelten für Unternehmen aus EWR-Vertragsstaaten, Staaten des GPA-Abkommens und für 

Staaten mit entsprechenden Freihandelsabkommen mit der EU. Die Regelungen sollen der Berück-

sichtigung von Sicherheitsinteressen sowie Aspekten der Versorgungssicherheit und europäischen 

Souveränität dienen. 

 

V. Stärkung von Regierungsverkäufen und Innovationspartnerschaften 

Die Möglichkeiten für Regierungsverkäufe durch die Bundesregierung sollen durch neue Regelungen 

zur Zentralen Beschaffungsstelle gestärkt werden. Deutsche Auftraggeber können sowohl zentrale 

Beschaffungstätigkeiten für andere Staaten wahrnehmen als auch Leistungen von zentralen 

Beschaffungsstellen anderer EU-Mitgliedstaaten beziehen. 

https://blog.cosinex.de/2022/06/29/das-bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz-inhalt-und-erste-einschaetzung/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0652
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Zur Stärkung innovativer Beschaffungen wird erstmals das Instrument der Innovationspartnerschaft 

explizit für verteidigungs- und sicherheitsspezifische Aufträge eingeführt. Die Markterkundung wird 

zudem flexibilisiert, indem der Rat von Marktteilnehmern eingeholt und für Planung und Durchführung 

von Vergabeverfahren genutzt werden kann. 

 

Haushaltsrechtlich werden Vorauszahlungen ermöglicht, wenn dies geeignet ist, die Anzahl der 

Bewerber oder Bieter zu erhöhen. Diese Neuerung soll insbesondere Start-ups und kapitalschwächeren 

Unternehmen die Teilnahme am Wettbewerb ermöglichen und somit Innovation und Wettbewerb 

fördern. 

 

VI. EU-Ausnahmen für Rüstungsbeschaffung 

Der Referentenentwurf konkretisiert die Anwendung von Artikel 346 AEUV über wesentliche 

Sicherheitsinteressen. So berühren Beschaffungen zum Erreichen der europäischen Verteidigungs-

bereitschaft grundsätzlich wesentliche deutsche Sicherheitsinteressen. 

 

Die Versorgungssicherheit durch Erzeugung von Waffen, Munition und Kriegsmaterial einschließlich der 

erforderlichen Infrastruktur und Produktionskapazitäten stellt auf dem Bundesgebiet regelmäßig ein 

wesentliches Sicherheitsinteresse dar und kann auch auf EU- bzw. NATO-Gebiet vorliegen. 

 

Artikel 347 AEUV für Kriegs- und Spannungsfälle wird in das nationale Vergaberecht überführt. Diese 

subsidiäre Ausnahmeregelung ermöglicht es in extremen Notlagen, das Vergaberecht vollständig 

unangewendet zu lassen, wenn mitgliedstaatliche Sicherheitsbedürfnisse dies erfordern. Die Mitglied-

staaten müssen dabei Beeinträchtigungen des Binnenmarktes minimieren und sich mit anderen EU-

Staaten abstimmen. 

 

VII. Inkrafttreten 

Aufgrund der Eilbedürftigkeit des Bundeswehr-Planungs- und -Beschaffungsbeschleunigungsgesetzes 

hielt die Bundesregierung ein schnellstmögliches Inkrafttreten nach der Verkündung erforderlich. Daher 

soll es am Tag nach der Verkündung in Kraft treten, die am 13. Februar 2026 erfolgt ist. Das Gesetz ist 

damit seit dem 14. Februar in Kraft. 

 

Am gleichen Tag trat gemäß Artikel 5 Außerkrafttreten das 

Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz vom 11. Juli 2022 (BGBl. I S. 1078) außer Kraft. 

 

VIII. Pistorius: „Quantensprung für die Bundeswehr“ 

Der Bundesminister der Verteidigung bezeichnete den Entwurf im Rahmen eines Pressestatements als 

„Quantensprung“ für die Bundeswehr, für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und für eine 

schnellere Beschaffung. Der Bund schaffe mit diesem Gesetz die Voraussetzung dafür, dass „das 

gesamte Beschaffungswesen noch mal deutlich beschleunigt wird“. 

 

Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche, schickte voraus, worum es bei dem 

Gesetz gehe: Unsere Soldaten müssen optimal ausgerüstet werden. Sie müssen mit dem Besten aus-

gerüstet werden, was am Markt zu haben ist. Und die Bundeswehr muss schneller, effizienter, einfacher 

und technologisch auf der Höhe der Zeit beschaffen können. Es geht um militärisches Material, ganz 

genauso wie um ziviles Material. Die Bundeswehr muss schneller bauen können. Auch das gehört zur 

Verteidigungsfähigkeit. Das werde mit dem vorliegenden Gesetz erleichtert und beschleunigt. 

 

X. Quellen und Links 

Entwurf eines Gesetzes zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr 

Abweichende Verwaltungsvorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge zur Deckung der Bedarfe  

der Bundeswehr 

Pressemitteilung: Kabinett beschließt gemeinsamen Gesetzentwurf von BMWE und BMVg zur 

Beschleunigung und Vereinfachung der Bundeswehrbeschaffungen 

 

Quelle: Redaktion in cosinex Blog, URL: https://csx.de/5zGt1. 

https://blog.cosinex.de/2025/07/01/markterkundung-alles-was-sie-wissen-muessen/
https://blog.cosinex.de/2022/06/29/das-bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz-inhalt-und-erste-einschaetzung/
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/gesetz-zur-beschleunigten-planung-und-beschaffung-bundeswehr/5
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abweichende-verwaltungsvorschriften-fuer-die-vergabe-oeffentlicher-auftraege-zur-deckung-der-bedarfe-der-bundeswehr
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abweichende-verwaltungsvorschriften-fuer-die-vergabe-oeffentlicher-auftraege-zur-deckung-der-bedarfe-der-bundeswehr
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2025/07/20250723-kabinett-beschlie%C3%9Ft-gemeinsamen-gesetzentwurf-von-bmwe-und-bmvg-zur-beschleunigung-und-vereinfachung-der-bundeswehrbeschaffungen.html
https://csx.de/5zGt1
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Bundesinnungsverband Gebäudereiniger (BIV) – Empfehlungen für öffentliche Vergabe  

Sowohl für öffentliche Vergabestellen als auch für die Privatwirtschaft bieten zwei vom BIV 

veröffentlichte Broschüren eine strukturierte Übersicht über tarifliche und gesetzliche Vorgaben von 

Reinigungsleistungen. Sie erhalten konkrete Hilfestellungen zur Erstellung klarer Objekt- und 

Leistungsbeschreibungen, zur transparenten und nachvollziehbaren Preisermittlung sowie zur 

ausgewogenen Vertragsgestaltung. 

 

Die Empfehlungen stellen dabei bewusst die Qualität in den Mittelpunkt, da Reinigungsleistungen weit 

mehr als eine Kostenfrage sind. Folgerichtig liegt ein besonderer Fokus auf der intelligenten 

Kombination von Preis- und Qualitätskriterien, um nachhaltige Ergebnisse und langfristige 

Zufriedenheit sicherzustellen. Quelle: Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks  
 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, Tel. 089 5116-3172, muellers@abz-bayern.de 

 

 Recht 

Bieterfragen mit Sprengkraft: Wann Änderungen der Leistungsbeschreibung unzulässig werden 

Die Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern stellt klar: Öffentliche Auftraggeber dürfen die 

Leistungsbeschreibung auch während eines laufenden Vergabeverfahrens ändern. Diese Befugnis 

endet jedoch dort, wo die Änderung – etwa durch die Beantwortung einer Bieterfrage – den Bewerber-

kreis faktisch verengt oder die Transparenz des Verfahrens beeinträchtigt. 

 

Sachverhalt: 

Der öffentliche Auftraggeber schrieb im Wege eines EU-weiten Vergabeverfahrens den Abschluss einer 

Rahmenvereinbarung über die Herstellung und Lieferung von bis zu 70 Hilfeleistungslöschgruppen-

fahrzeugen (HLF 10) aus. Grundlage der Ausschreibung war eine detaillierte Leistungsbeschreibung, 

die sich an der DIN 14530 für Feuerwehrfahrzeuge orientierte. 

 

Zentraler Streitpunkt des Verfahrens waren die technischen Anforderungen an das Fahrerhaus bzw. die 

Mannschaftskabine. In der Leistungsbeschreibung wurde unter Ziffer 1.07 gefordert, dass das 

angebotene Fahrzeug über eine Sicherheitskabine nach ECE R 29-3 zur Aufnahme einer 

Löschgruppe (1/8/9) verfügen müsse. Ergänzend enthielt das Leistungsverzeichnis unter Ziffer 10.01 

die Vorgabe einer nach ECE R 29-3 geprüften Sicherheitskabine; dem Angebot war ein entsprechendes 

Zertifikat in digitaler Form beizufügen. 

 

Vor Angebotsabgabe stellte die spätere Antragstellerin eine Bieterfrage. Sie wollte klären, ob – zum 

einheitlichen Verständnis aller Bieter – ein vom Kraftfahrt-Bundesamt ausgestelltes Zertifikat über 

die Typgenehmigung eines Fahrzeugtyps nach ECE R 29-3 beizulegen sei. Diese Frage 

beantwortete der Auftraggeber ausdrücklich mit „Ja“. 

 

Die Antragstellerin gab daraufhin fristgerecht ein Angebot ab. In der Folge informierte der Auftraggeber 

sie darüber, dass beabsichtigt sei, den Zuschlag auf das Angebot der Beigeladenen zu erteilen, da 

dieses das wirtschaftlichste Angebot darstelle. Das Angebot der Antragstellerin lag preislich um einen 

gewissen Prozentsatz darüber. 

 

Die Antragstellerin rügte die beabsichtigte Zuschlagserteilung. Sie machte geltend, die Beigeladene 

verfüge nicht über das in der Leistungsbeschreibung – jedenfalls nach Maßgabe der beantworteten 

https://www.die-gebaeudedienstleister.de/kunden-und-auftraggeber/ausschreibung-und-vergabe/
mailto:muellers@abz-bayern.de
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Bieterfrage – geforderte Zertifikat in Form einer Typgenehmigung nach ECE R 29-3. Nach ihrer 

Auffassung erfülle die Beigeladene die technischen Mindestanforderungen nicht, da sie ein 

Fahrzeugkonzept anbiete, bei dem Fahrerhaus und Mannschaftskabine keine Systemeinheit bildeten. 

Eine solche Bauweise könne jedoch nicht über eine einheitliche Typgenehmigung nach ECE R 29-3 

verfügen, sondern allenfalls über getrennte Prüfberichte einzelner Komponenten. 

 

Der Auftraggeber half der Rüge nicht ab. Er vertrat die Auffassung, dass die Leistungsbeschreibung 

keine Festlegung auf eine bestimmte Konstruktionsweise enthalte und dass auch getrennte 

Zertifizierungen von Fahrerhaus und Mannschaftskabine ausreichend seien. Eine Beschränkung auf 

Fahrzeuge mit Systemeinheit sei nicht beabsichtigt gewesen und aus Wettbewerbsgründen gerade 

nicht gewollt. 

 

Die Antragstellerin stellte daraufhin einen Nachprüfungsantrag. Hilfsweise machte sie geltend, dass die 

Leistungsbeschreibung jedenfalls durch die Beantwortung der Bieterfrage unzulässig geändert oder 

zumindest intransparent geworden sei. Hätte sie erkennen können, dass auch andere Fahrzeug-

konzepte zulässig seien, hätte sie selbst ein kostengünstigeres alternatives Modell angeboten. Die 

Unklarheiten gingen daher zulasten des Wettbewerbs und verletzten ihre bieterschützenden Rechte. 

 

Beschluss: 

Mit Erfolg! Die Vergabekammer erklärte den Nachprüfungsantrag für zulässig, hielt ihn in der Sache 

jedoch nur insoweit für begründet, als eine unzulässige nachträgliche Änderung der 

Leistungsbeschreibung vorlag. 

 

Zwar sei der öffentliche Auftraggeber grundsätzlich berechtigt, den Inhalt der Leistungsbeschreibung 

auch im laufenden Verfahren anzupassen. Diese Änderungsbefugnis finde ihre Grenze jedoch dort, wo 

durch die Änderung ein anderer oder engerer Bewerberkreis angesprochen werde. Maßgeblich sei 

dabei die Wirkung der Änderung auf den Wettbewerb. 

 

Genau dies sei hier der Fall gewesen. Die Antwort „Ja“ auf die Bieterfrage konnte objektiv so ausgelegt 

werden, dass nur noch Fahrzeuge mit einer bestimmten technischen Konstruktionsweise (System-

einheit von Fahrerhaus und Mannschaftskabine mit Typgenehmigung) zulässig seien. Damit sei der 

Wettbewerb nachträglich verengt worden – obwohl der Auftraggeber selbst erklärte, eine solche 

Beschränkung nie beabsichtigt zu haben. An dieser Erklärung müsse er sich jedoch festhalten lassen. 

 

Alternativ liege jedenfalls ein Verstoß gegen den Transparenzgrundsatz vor, da die Anforderungen für 

die Bieter nach der Bieterantwort nicht mehr eindeutig und widerspruchsfrei erkennbar gewesen seien. 

Als Rechtsfolge ordnete die Vergabekammer an, das Vergabeverfahren in den Stand vor Angebots-

abgabe zurückzuversetzen und unter klarer, transparenter Leistungsbeschreibung zu wiederholen. 

 

Praxistipp: 

Bei Bieterfragen handelt es sich nicht um eine informelle Fragerunde, sondern um ein formalisiertes 

Vorgehen im Rahmen eines Vergabeverfahrens. Öffentliche Auftraggeber sollten Antworten daher 

stets darauf prüfen, ob sie den objektiven Erklärungsgehalt der Leistungsbeschreibung verändern oder 

einschränken können. Sobald eine Antwort geeignet ist, den Bieterkreis zu verengen oder technische 

Lösungen faktisch auszuschließen, könnte eine Anpassung der Vergabeunterlagen erforderlich 

werden.  

 

Umgekehrt sind auch Bieter gehalten, Antworten auf ihre Fragen sorgfältig zu prüfen und auszulegen. 

Erwecken diese den Eindruck, dass Anforderungen nachträglich verschärft, verändert oder unklar 
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gefasst werden, ist dies unverzüglich zu hinterfragen und – soweit erforderlich – rechtzeitig zu rügen. 

Denn Unklarheiten oder widersprüchliche Vorgaben dürfen nicht zulasten der Bieter gehen. 

 

VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 31.05.2024 (Az.: 3 VK 5/24) 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Lars Wiedemann, wiedemann@abst-mv.de, 0385 61738110 

 

Die hier zitierte Entscheidung finden Sie in der Regel über https://dejure.org/. Sollte eine Entscheidung 

hierüber nicht auffindbar sein, hilft Ihnen Ihre zuständige Auftragsberatungsstelle gerne weiter.  

 

„Ca.“-Angaben in DIN-Normen: Alle Klarheiten beseitigt?  Ein Gastbeitrag von RA Norbert Dippel  

Im Rahmen von technischen Leistungsbeschreibungen wird regelmäßig auf DIN-Normen verwiesen – 

oftmals ohne, dass sie den Vergabeunterlagen beigefügt werden. Zusätzliche Unsicherheiten können 

entstehen, wenn vor die Abmessungen der jeweiligen DIN-Norm ein „ca.“ eingefügt wird.  

 

Die Vergabekammer des Bundes hat in einem kürzlich ergangenen Beschluss (VK1-90/2025 vom 17. 

Oktober 2025) ausführlich zur Verwendung von DIN-Normen Stellung genommen. 

 

I. Der Sachverhalt 

Die Vergabestelle schrieb die Lieferung von Stahlbauschrankmodellen in verschiedenen Losen 

europaweit aus. In der Leistungsbeschreibung wurden die Abmessungen jeweils nach folgendem 

Muster angeben: 

 

„Maße: 

ca. 1800 x 300 x 500 (H x B x T in mm) 

inkl. Sockel/Füße 

Toleranzen gem. DIN 4547-1, Nummer. 4.2 (GS = Garderobenschrank)“ 

 

Die Toleranz beträgt gemäß DIN + 50 mm. Als Antwort auf eine Bieterfrage führt die Vergabestelle 

zunächst aus, dass die im Leistungsverzeichnis geforderten Maße einzuhalten sind. Für die Breite der 

Schränke der Lose 1 bis 3 wurde angegeben: „(+ 50 mm Toleranz)“. 

 

Das Angebot der späteren Antragsgegnerin wurde ausgeschlossen, da die angebotenen Werte das 

geforderte Mindestmaß unterschritten haben. 

 

Die Antragsgegnerin wandte sich nach erfolgloser Rüge an die Vergabekammer und begründete ihren 

Nachprüfungsantrag unter anderem damit, dass die Vergabeunterlagen aufgrund der „ca.“-Angaben 

nicht eindeutig gewesen seien. Aufgrund der „ca.“-Angabe sei eine Schwankung von ± 10% möglich 

gewesen und somit auch eine Unterschreitung des Mindestmaßes von 400 mm. Außerdem seien die in 

Bezug genommenen DIN-Normen den Vergabeunterlagen nicht beigefügt gewesen, weshalb diese in 

dem Verfahren auch keine Verwendung finden dürften. 

 

II. Die Entscheidung 

Das sieht die Vergabekammer anders. Sie hält den zulässigen Nachprüfungsantrag für unbegründet, da 

das Angebot der Antragstellerin gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV zu Recht aus der Wertung 

ausgeschlossen worden sei. 

 

1. Die Voraussetzungen eines Ausschlusses 

Dabei führt die Vergabekammer aus, dass Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen 

grundsätzlich zu einem Ausschluss führen. Eine unzulässige Änderung der Vergabeunterlagen liege 

vor, wenn der Bieter nicht das anbietet, was der öffentliche Auftraggeber ausgeschrieben hat. 

mailto:wiedemann@abst-mv.de
https://dejure.org/
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Vergaberecht/2025/VK1-90-25.html
https://blog.cosinex.de/normen/vgv/57-ausschluss-von-interessensbekundungen-interessensbestatigungen-teilnahmeantragen-und-angeboten/
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Ob das Angebot eines Bieters von den Vertragsunterlagen abweicht und diese damit ändert, sei anhand 

der Leistungsbeschreibung durch Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB zu ermitteln. Für die Auslegung 

der Vertragsunterlagen sei ein objektiver Maßstab anzulegen. Maßgeblich sei hierfür nicht das 

Verständnis eines einzelnen Bieters, sondern, wie der abstrakt angesprochene Empfängerkreis die 

Leistungsbeschreibung verstehen müsse. 

 

Die Feststellung der Abweichung eines Bieterangebots von den in den Fertigungsunterlagen gemachten 

Vorgaben setze voraus, dass der Gegenstand und der Inhalt der Leistung eindeutig beschrieben sind 

und die im Auftrag interessierten Unternehmen klar erkennen könnten, wann jeweils die Grenze zu 

einer inhaltlichen Änderung der Leistungsanforderung des Auftraggebers überschritten sei und folglich 

von den Vergabeunterlagen abweiche. Um eine solche Abweichung feststellen zu können, seien die 

Anforderungen der Vergabeunterlagen und der Inhalt des Angebotes miteinander zu vergleichen. 

 

Aufgrund der harten Rechtsfolge, nämlich des zwingenden Ausschlusses, müsse aus Gründen der 

Gleichbehandlung der Bieter und der Transparenz des Vergabeverfahrens anhand der 

Verdingungsunterlagen klar und unmissverständlich zu erkennen sein, wann eine Änderung der 

Leistungsanforderungen vorliege. 

 

2. Im konkreten Fall 

Vorliegend hat die Vergabekammer keine Unklarheit festgestellt, die eine Änderung der 

Vergabeunterlagen ausschließen würde. Die Maße seien genau angegeben worden. Die „ca.“-Angabe 

würde für sich genommen keine eigenständige Abweichung von bis zu 10 % nach oben oder unten 

gestatten. Vorliegend sei der Zusatz „ca.“ durch die Bezugnahme auf die konkrete DIN-Norm 

konkretisiert worden. 

 

Der Toleranzbereich müsse sich somit innerhalb der Mindest- und Maximalabmessungen gemäß der 

DIN-Norm bewegen. Damit liege die notwendige Eindeutigkeit für einen verständigen Bieter vor, ab 

wann die Grenze zu einer inhaltlichen Änderung der Leistungsanforderungen des Auftraggebers 

überschritten sei. 

 

Dabei verweist die Vergabekammer auch auf die von der Antragstellerin genutzte Möglichkeit, durch 

Bieterfragen Klarheit zu schaffen. 

 

3. Keine Pflicht zur Beifügung der jeweiligen DIN-Norm 

Die Vergabekammer hält es für unschädlich, dass den Vergabeunterlagen kein Abdruck der Norm-

Texte beigefügt wurde. Bei der in Bezug genommenen DIN-Norm handele es sich gemäß § 31 Abs. 2 

Satz 1 lit. e VgV in Verbindung mit Nr. 2 c der Anlage 1 zur VgV um eine nationale Norm, die von einer 

nationalen Normungsorganisation angenommen wurde und der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

 

Dass DIN-Normen aufgrund der Urheberrechte der Normungsorganisation nur gegen Entgelt erhältlich 

sind, verstoße nicht gegen das Vergaberecht. Es sei im Übrigen davon auszugehen, dass die 

Antragstellerin als Herstellerin entsprechender Produkte über in ihrem Geschäftsbereich anwendbare 

Normen verfügt. Außerdem bestünde die Möglichkeit der Kenntnisnahme über bestimmte öffentliche 

Auslegepunkte. 

 

III. Hinweise zur Praxis 

Der Beschluss zeigt, dass die Bezugnahme auf DIN-Normen im Rahmen der Leistungsbeschreibung 

unproblematisch möglich ist.  

 

Jedwede Hinzufügung wie zum Beispiel die „ca.“-Angabe kann missverstanden werden und das 

Vergabeverfahren belasten. Auch wenn in dem dargestellten Beispiel die Auslegung eindeutig war, 

sollten einschränkende oder erweiternde Hinweise nur dann erfolgen, wenn sie unbedingt notwendig 

sind. 

 

Quelle: cosinex Blog. URL: https://csx.de/iaaN9 

https://blog.cosinex.de/normen/vgv/31-leistungsbeschreibung/
https://blog.cosinex.de/normen/vgv/31-leistungsbeschreibung/
https://blog.cosinex.de/normen/vgv/anlage-1-zu-31-absatz-2-technische-anforderungen-begriffsbestimmungen/
https://csx.de/iaaN9
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 International – aus der EU 
 

Abschluss Konsultation zur Überarbeitung des EU-Vergaberechts  

Die Konsultation der EU-Kommission zur Modernisierung und Vereinfachung der europäischen 

Vergaberegelungen wurde am 26. Januar abgeschlossen.  

 

Sie stießen auf großes Interesse. Es gingen 745 Beiträge ein, die auf dem Portal „Have Your Say“ 

öffentlich zugänglich sind. Weitere 1.037 Antworten werden in den kommenden Wochen analysiert und 

in einem zusammenfassenden Bericht veröffentlicht werden.  

 

Die Kommission geht nun zur nächsten Phase des Verfahrens über, die die Ausarbeitung des 

Rechtsvorschlags auf der Grundlage einer detaillierten Folgenabschätzung umfasst. 

 

Leitlinien zur Verordnung über drittstaatliche Subventionen veröffentlicht 

Die EU-Kommission hat am 09.01.2026 Leitlinien zur Verordnung über drittstaatliche Subventionen 

veröffentlicht. Die Verordnung über drittstaatliche Subventionen ist seit dem 12.07.2023 in Anwendung 

und hat den Zweck, zu verhindern, dass drittstaatliche Subventionen den EU-Binnenmarkt verzerren.  

 

Mit den Leitlinien kommt die Kommission ihrer Verpflichtung nach, spätestens bis zum 13.01.2026 

Erläuterungen in Bezug auf relevanten Regelungen der Verordnung über drittstaatliche Subventionen 

zu veröffentlichen.  

 

Die Leitlinien liefern einen Auslegungsrahmen und Hinweise, wie die Kommission die Verordnung 

praktisch umsetzen will. Beschrieben wird die Methodik der Kommission für die Prüfung von Wett-

bewerbsverzerrungen, die Identifizierung unangemessen vorteilhafter Angebote in Vergabeverfahren, 

die Anwendung des Abwägungstests – negative Wirkungen einer Subvention gegen positive 

Wirkungen –  sowie den Einsatz der Call-in-Befugnisse in Fällen unterhalb der Anmeldeschwellen. 

 

Abschluss Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien 

Nach fast 20-jährigen Verhandlungen mit zeitweiligen Unterbrechungen haben die Europäische Union 

(EU) und Indien am 27.01.2026 ein umfassendes Freihandelsabkommen vereinbart.  

 

Das Abkommen zielt darauf ab, Zölle und Handelshürden zu senken, den Marktzugang zu erleichtern 

und die bilateralen Wirtschaftsverflechtungen zu vertiefen. Nach Angaben der EU-Kommission sollen 

über 96 % der EU-Warenexporte nach Indien künftig von reduzierten oder entfallenden Zöllen pro-

fitieren. Neben dem gegenseitigen verbesserten Marktzugang für Waren wurden auch Erleichterungen 

im Zugang für den Bereich der Dienstleistungen vereinbart. 

 

Bevor das Freihandelsabkommen in Kraft treten kann, muss es noch von den EU-Mitgliedstaaten, dem 

Europäischen Parlament und dem indischen Parlament ratifiziert werden. 

 
Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, Tel. 089 5116-3172, muellers@abz-bayern.de 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15492-EU-public-procurement-rules-revision/feedback_en?p_id=21057&page=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202600224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_26_184
mailto:muellers@abz-bayern.de
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 Veranstaltungen 

19.03.2026 & 05.05.2026:  Einstieg in das Vergaberecht – Theorie und Praxis (Vergabemarktplatz 

Brandenburg) 

Ihre Referentin: Petra Bachmann 

 

 
 

Rechtsanwältin und Geschäftsführerin der Auftragsberatungsstelle Brandenburg 

 
Das Seminar richtet sich an Teilnehmer ohne oder mit wenig Erfahrung im Vergaberecht. 

Es wird ein Überblick über die verschiedenen Verfahrensarten und deren rechtssichere Anwendung mit 

Beispielen aus der Praxis gegeben. 

 

Im Praxisteil wird gemeinsam mit den Teilnehmern ein Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz 

Brandenburg angelegt. 

 

Die Diskussion und der Austausch mit der Referentin sind ausdrücklich erwünscht. 

 
Datum:                        19.03.2026 

Uhrzeit:                    10:00 bis ca. 16:00 Uhr 

Seminarort:              HWK Cottbus, Altmarkt 17, 03046 Cottbus 

 
Datum:                        05.05.2026 

Uhrzeit:                     10:00 bis ca. 16:00 Uhr 

Seminarort:               Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg,  

Bahnhofstraße 12, 15230 Frankfurt (Oder) 

 
Seminarinhalte: 

− Grundlagen des Vergaberechts 

− Ablauf eines Vergabeverfahrens 

− Vorbereitung einer Ausschreibung 

− Erstellung der Vergabeunterlagen 

− Veröffentlichung der Bekanntmachung 

− Angebotswertung und Zuschlagserteilung 

− Vergabedokumentation 

− Verfahren auf dem VMP 

 
Weitere Informationen erhalten Sie über diese Links: 19.03.2026 und 05.05.2026

 

  

https://www.abst-brandenburg.de/veranstaltungen/19-03-2026-einstieg-in-das-vergaberecht-theorie-und-praxis-vergabemarktplatz-brandenburg/
https://www.abst-brandenburg.de/veranstaltungen/05-05-2026-einstieg-in-das-vergaberecht-theorie-und-praxis-vergabemarktplatz-brandenburg/
https://www.abst-brandenburg.de/veranstaltungen/05-05-2026-einstieg-in-das-vergaberecht-theorie-und-praxis-vergabemarktplatz-brandenburg/
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23.04.2026: 17.Vergaberechtstag Brandenburg  

Die Tagesordnung steht fest – Anmeldungen sind ab sofort möglich 

 
Unser 17. Vergaberechtstag Brandenburg wird am 

 

23.04.2026 von 09:00 Uhr bis 17:15 Uhr (Einlass ab 8:00 Uhr) 

 

in den Räumlichkeiten der IHK Potsdam, Breite Str. 2 a-c, 14467 Potsdam, stattfinden. 

 
Auch 2026 werden wir eine parlamentarische Bestuhlung (mit Tischen) anbieten. Dadurch ist die 

Teilnehmerzahl auf 120 Personen begrenzt. 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr renommierte Experten gewinnen konnten, die über 

aktuelle und praxisrelevante Themen rund um das Vergaberecht referieren und mit Ihnen diskutieren 

werden

 
08:00 Uhr Einlassbeginn 

 
09:00 Uhr Ralph Bührig 

Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam und Vorsitzender der   

Auftragsberatungsstelle Brandenburg e. V. 

Begrüßung 

 
09:15 Uhr Staatssekretärin Dr. Friederike Haase 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg 

Aktuelle Entwicklungen des Vergaberechts aus Sicht des MWAEK 

 
10:15 Uhr Kaffeepause mit Kuchen 

 
10:45 Uhr Prof. Dr. Susanne Mertens 

Rechtsanwältin, u.a. Fachanwältin für Vergaberecht, Honorarprofessorin für Bauvertrags- 

und Vergaberecht an der Bergischen Universität Wuppertal 

(K)ein Unterauftragnehmer – (k)ein Ausschluss? Der richtige Umgang mit Unterauftrag-

nehmern im Vergabeverfahren 

(inkl. 15-minütiger Diskussion) 

 
11:45 Uhr Norbert Dippel 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht, Bonn 

Es muss nicht immer nur der Preis sein! Einzelaspekte der Angebotswertung 

(inkl. 15-minütiger Diskussion) 

 
12:45 Uhr Mittagspause mit Buffet 

 
13:45 Uhr Jörg Wiedemann 

Richter am Oberlandesgericht und Mitglied des Vergabesenates, Naumburg (Saale) 

Erlaubt, verpflichtend oder verboten: Das Nachfordern von Unterlagen 

(inkl. 15-minütiger Diskussion) 

 
14:45 Uhr Stephan Rechten 

Rechtsanwalt und Partner bei ADVANT Beiten, Berlin 

Niemals aus dem Rahmen fallen: Rahmenvereinbarungen 

(inkl. 15-minütiger Diskussion) 

 
15:45 Uhr Kaffeepause mit Kuchen 
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16:15 Uhr Dr. Thomas Mestwerdt 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht und Gründungspartner der Kanzlei MD 

Rechtsanwälte in Potsdam. 

Alles aus einer Hand: Das Rundum-sorglos-Paket? Die GU-Vergabe 

(inkl. 15-minütiger Diskussion)  

 
17:15 Uhr Ende der Veranstaltung  

 
Sie finden die Tagesordnung ebenfalls hier: Tagesordnung 17. VRT 

 
Anmeldeschluss ist der 12.04.2026 

Zur Anmeldung gelangen Sie über diesen Link.

Wir würden uns sehr freuen, Sie in Potsdam begrüßen zu dürfen! 
 

Ihr Team der Auftragsberatungsstelle Brandenburg e. V. 

 
Ihr Ansprechpartner für alle Veranstaltungen: 

Marco Zimmermann, marco.zimmermann@abst-brandenburg.de, 0331 95 12 90 95 

 
 

http://www.abst-brandenburg.de/wp-content/uploads/2026/02/Tagesordnung-17.-VRT.pdf
https://www.abst-brandenburg.de/veranstaltungen/17-vergaberechtstag-brandenburg-die-referenten-und-vortragsthemen-stehen-fest-anmeldungen-sind-ab-sofort-moeglich/

